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S A C H V E R H A L T 
 
Verfahrensgegenständlich ist die EU-Version des Playstation 3-Spiels „The Bourne Conspi-
racy“, die im Juni 2008 veröffentlicht wurde. Das Spiel wird von der Firma Vivendi Games 
UK Ltd., Marlow, United Kingdom, vertrieben. Die Texte auf der Umverpackung und im 
Handbuch des Spiels, die Menüs sowie die Untertitel und die Sprachausgabe sind in engli-
scher Sprache gehalten.  
 
Laut Aufdruck auf der Umverpackung wird zur Inbetriebnahme des Spiels eine Sony Playsta-
tion 3 benötigt, die die PAL-Norm erfüllt und über mindestens 5 GB freien Festplattenspei-
cherplatz verfügt. Die Steuerung kann erfolgt über einen Playstation 3 Controller. 
 
„The Bourne Conspiracy“ ist ein Actionspiel, das aus der Perspektive der dritten Person dar-
gestellt wird. Es verfügt über einen Einzelspieler- oder Singleplayermodus, ein Mehrspieler- 
oder Multiplayermodus ist nicht enthalten. Das Spiel lehnt sich an die Spielfilm-Trilogie an, 
in der in den Jahren 2002 bis 2007 die Filme „Die Bourne Identität“, „Das Bourne Komplott“ 
und „Das Bourne Ultimatum“ erschienen sind. Die Filme wiederum basieren auf Büchern des 
Autors Robert Ludlum. 
 
Das Spiel wurde der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK) in einer in den Gewaltdar-
stellungen reduzierten Fassung (u.a. fehlendes rag-doll-Verhalten, fehlende akustische Un-
termalung von Knochenbrüchen) zur Erteilung eines Alterskennzeichens vorgelegt. Es erhielt 
unter dem Titel „Robert Ludlum’s Das Bourne Komplott“ das Alterskennzeichen „Keine Ju-
gendfreigabe gemäß § 14 JuSchG“. 
 
In vorliegendem Titel verkörpert der Spieler den ehemaligen CIA-Agenten Jason Bourne, der 
ohne Erinnerung auf einem Fischerboot vor der Küste von Marseille aufwacht. Im Verlauf 
von elf Spielabschnitten („Level“) erforscht der Spieler die Identität von Bourne sowie dessen 
Vergangenheit. Die Handlung des Spiels wird in der Spielanleitung mit fünf Zeilen Text er-
klärt und im Spiel durch Funksprüche und nicht-interaktive Videosequenzen erzählt. 
 
Das Spielinterface zeigt als zentrales Element eine Art Fadenkreuz, das als Zielhilfe dient und 
sich beim Anvisieren von Feinden rot färbt. Zielt der Spieler auf Zivilisten, erscheint das Fa-
denkreuz grün und die Waffe kann nicht abgefeuert werden. Die rechte untere Ecke des Bild-
schirms beherbergt ein Radar, auf dem eine Karte der Umgebung sichtbar ist. Der Spieler 
kann zudem auf dem Radar temporär und auf Kosten von Adrenalin, das die Spielfigur erhält 
wenn sie Opponenten mit trifft, die Position von Gegnern und wichtigen Punkten einblenden. 
Links neben dem Radar gibt eine Anzeige die Lebensenergie von Bourne an, die sich automa-
tisch regeneriert sobald er für einige Zeit keinen Schaden nimmt. Ist Bourne schwer verletzt, 
färbt sich der Rand des Spielbildschirms rot, bei weiteren Verletzungen nimmt die Färbung 
zur Bildschirmmitte hin zu. Rechts vom Radar gibt eine Anzeige Aufschluss über das verfüg-
bare Adrenalin. Verschiedene kontextsensitive Symbole weisen darauf hin, dass die Spielfigur 
die Umgebung manipulieren und etwa Türen öffnen, Schlösser knacken oder über Hindernis-
se springen kann.  
 
Im Spielverlauf muss der Spieler regelmäßig so genannten „quick time events“ absolvieren, 
die in Kämpfen gegen mehrere oder besonders starke einzelne Gegner sowie in Gefahrensitu-
ationen, wie etwa einer explodierenden Bombe, vorkommen. Dabei hat der Spieler jeweils 
etwa eine Sekunde Zeit, einen von vier auf dem Bildschirm angezeigten Buttons auf dem 
Controller zu drücken. Misslingt dies, nimmt Bourne im Kampf einen schweren Treffer hin, 
wodurch ihm eine bedeutende Menge seiner Lebensenergie abgezogen wird. Schafft der Spie-
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ler es nicht den Button rechtzeitig zu drücken während Bourne sich in Gefahr befindet, stirbt 
dieser. 
 
Der Spielfigur begegnen im Spiel zahlreiche menschliche Opponenten. Um sich gegen diese 
verteidigen zu können, kann Bourne sie im Nahkampf mit Faustschlägen und Tritten bekämp-
fen oder auf verschiedene Waffen wie Pistolen, Schrotflinten sowie Scharfschützen- und 
Sturmgewehre zurückgreifen. Kopftreffer mit einer Schusswaffe sind immer tödlich, wohin-
gegen mehrere Körpertreffer nötig sind um einen Gegner auszuschalten. Waffen und Muniti-
on finden sich in den Spielabschnitten sowie bei eliminierten Gegnern. Bourne kann hinter 
Gegenständen in Deckung gehen, die gegnerischen Kugeln temporär oder permanent Stand 
halten. Auf Kosten von Adrenalin kann der Spieler im Nahkampf und beim Gebrauch von 
Schusswaffen so genannte „takedowns“ einleiten, die dann als nicht-interaktive Videosequen-
zen, partiell in Zeitlupe, ablaufen. Dabei werden Gegner im Nahkampf teilweise mit Hilfe 
Alltagsgegenständen aus den Spielumgebungen eliminiert, indem sie beispielsweise mit 
Schaufeln oder Stühlen geschlagen, mit einem Schraubendreher oder Kugelschreiber gesto-
chen, mit dem Kopf in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken gedrückt oder gegen Wände 
bzw. verschiedene Gegenstände geschlagen werden. Falls Bourne die Umgebung nicht zu 
seinem Vorteil einsetzt, werden dem Opponenten beispielsweise ein Arm oder ein Bein ge-
brochen, was neben der entsprechenden Darstellung auch akustisch untermalt wird. In „shoo-
ting takedowns“ setzt Bourne eine Waffe ein um einen Gegner zu eliminieren. Zudem gibt es 
„stealth takedowns“, die der Spieler ohne den Einsatz von Adrenalin ausführen kann, indem 
er sich von hinten an einen Opponenten heranschleicht. Bei einigen „takedowns“ muss der 
Spieler ein „quick time event“ erfolgreich ausführen, damit das Manöver erfolgreich abläuft. 
Mit Ausnahme von besonders starken Opponenten können alle Gegner durch einen einzelnen 
„takedown“ ausgeschaltet werden. 
 
Das Spiel beinhaltet elf Spielabschnitte, die streng linear durchlaufen werden. Die Umgebun-
gen stellen sich dabei neben verschiedenen urbanen Umgebungen als Schiffswerft, Yacht, 
Botschaft oder Waldhütte dar, die in Städten wie Marseille, Zürich, Vilnius oder Paris ange-
siedelt sind. In einem Level steuert der Spieler Bourne mit einem Auto durch Paris, in den 
übrigen Abschnitten ist der Protagonist zu Fuß unterwegs. Durch das Einsammeln von in den 
Spielabschnitten verteilten Pässen kann der Spieler u.a. Konzeptzeichnungen und Videos frei-
schalten. Der Spieler kann zu Spielbeginn aus den Schwierigkeitsgraden „Auszubildender“ 
(„Trainee“), „Agent“ und „Mörder“ („Assasin“) auswählen. Der Spielfortschritt wird zu Be-
ginn eines Levels sowie an „checkpoints“ des aktuellen Spielabschnittes automatisch gesi-
chert, der Spieler kann seinen Fortschritt nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt speichern. Die 
Spieldauer für den Einzelspielermodus liegt bei etwa acht bis zehn Stunden.  
 
Mit Schreiben vom 04.05.2009 regte das Bayerische Landeskriminalamt die Indizierung der 
EU-Version des Spiels „The Bourne Conspiracy“ an. Zur Begründung verweist es auf ein 
Schreiben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, OED Traunstein, in dem ausgeführt wird, 
aufgrund der Beschreibung und Bebilderung sei von einem jugendgefährdenden Inhalt auszu-
gehen. 
 
Die Verfahrensbeteiligte wurde form- und fristgerecht davon benachrichtigt, dass über das 
Spiel im vereinfachten Verfahren gemäß § 23 Abs. 1 JuSchG entschieden werden solle. Sie 
hat sich hierzu nicht geäußert. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Prüfakte 
und auf den des Playstation 3 Spiels Bezug genommen. Das Spiel wurde den Mitgliedern des 
Dreiergremiums in seinen wesentlichen Teilen vorgeführt und erläutert. Sie haben die Ent-



 4 

scheidung sowie die Entscheidungsbegründung in vorliegender Fassung einstimmig beschlos-
sen und gebilligt. 
 

G R Ü N D E 
 
Die EU-Version des Playstation 3 Spiels „The Bourne Conspiracy“, Vivendi Games UK Ltd., 
Marlow, United Kingdom, war anregungsgemäß zu indizieren. 
 
Sein Inhalt ist offensichtlich  geeignet (§ 23 Abs. 1 JuSchG), Kinder und Jugendliche sozial-
ethisch zu desorientieren, wie das Tatbestandsmerkmal „Gefährdung der Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen oder ihrer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit“ in § 18 Abs. 1 Satz 1 JuSchG nach ständiger Spruchpraxis der 
Bundesprüfstelle sowie höchstrichterlicher Rechtsprechung auszulegen ist. 
 
Nach § 18 Abs. 1 Satz 2 JuSchG sind Medien u.a. dann jugendgefährdend, wenn sie unsittlich 
sind, verrohend wirken, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizen oder wenn 
sie Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert darstellen 
oder Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtig-
keit nahe legen. 
 
Verrohend wirkende Medien sind dabei solche, die geeignet sind, auf Kinder und Jugendliche 
durch Wecken und Fördern von Sadismus und Gewalttätigkeit, Hinterlist und gemeiner Scha-
denfreude einen verrohenden Einfluss auszuüben. Das ist der Fall, wenn mediale Gewaltdar-
stellungen Brutalität fördern bzw. ihr entschuldigend das Wort reden. Dies ist vor allem dann 
gegeben, wenn Gewalt ausführlich und detailliert gezeigt wird und die Leiden der Opfer aus-
geblendet werden bzw. die Opfer als ausgestoßen, minderwertig oder Schuldige dargestellt 
werden (Nikles, Roll, Spürck, Umbach; Jugendschutzrecht, 2. Auflage; § 18 Rdnr. 5). Dane-
ben ist unter dem Begriff der Verrohung in § 18 Abs. 1 S. 2 JuSchG aber auch die Desensibi-
lisierung von Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf die im Rahmen des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens gezogenen Grenzen der Rücksichtnahme und der Achtung anderer 
Individuen zu verstehen, die in dem Außerachtlassen angemessener Mittel der zwischen-
menschlichen Auseinandersetzung sowie dem Verzicht auf jedwede mitmenschliche Solidari-
tät ihren Ausdruck findet (Jörg Ukrow, Jugendschutzrecht, Rdnr. 277). 
 
Mediale Gewaltdarstellungen wirken nach der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle u.a. dann 
verrohend, wenn Gewalt- und Tötungshandlungen das mediale Geschehen insgesamt prägen. 
Das ist z.B. dann der Fall, wenn das Geschehen ausschließlich oder überwiegend auf dem 
Einsatz brutaler Gewalt bzw. auf Tötungshandlungen basiert und/oder wenn das Medium 
Gewalt in großem Stil und in epischer Breite schildert. Unter Umständen kann auch das Her-
unterspielen von Gewaltfolgen eine Gewaltverharmlosung zum Ausdruck bringen und somit 
in Zusammenhang mit anderen Aspekten (z.B. thematische Einbettung, Realitätsbezug) ju-
gendgefährdend sein, soweit nicht bereits die Art der Visualisierung oder die ernsthafte inhalt-
liche Auseinandersetzung mit Gewalt die notwendige Distanzierung erkennbar werden lässt. 
 
Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgesetzes vom 01.07.2008 wurden die 
in § 18 JuSchG genannten Indizierungskriterien in Bezug auf mediale Gewaltdarstellungen 
erweitert und präzisiert. Der Gesetzgeber hat klargestellt, dass Medien, in denen Gewalthand-
lungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dargestellt werden, ju-
gendgefährdend sind. 
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Spiele, die den Spieler zur Vernichtung menschlicher bzw. menschenähnlicher Wesen auffor-
dern und diese Vorgänge detailfreudig und darüber hinaus so darstellen, dass die Tötungsvor-
gänge als besonders brutal eingestuft werden müssen, sind in der Spruchpraxis der Bundes-
prüfstelle stets als verrohend eingestuft worden. 
 
Das Gremium erachtet insbesondere folgende Indizierungsgründe als erfüllt: 
 

- Gewalt- und Tötungshandlungen gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen 
prägen das mediale Geschehen insgesamt 

 
Das Töten einer Vielzahl von Opponenten ist vorherrschender Spielinhalt. Das Spiel ist von 
den damit einhergehenden Gewaltdarstellungen geprägt, wobei die Gegner ausnahmslos als 
heterogen gezeichnete Menschen dargestellt sind. 
 

- Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen werden selbstzweckhaft und detail-
liert dargestellt 

 
Treffer in Nahkämpfen resultieren in Verletzungen im Gesicht des Getroffenen. Sowohl Geg-
ner als auch Bourne selber weisen nach Treffern Blutergüsse oder blaue Augen auf. Das Gre-
mium sah insbesondere auch die Dauer der Faustkämpfe, die häufig mehrere Minuten lang 
sind, und die damit einhergehende Intensivierung der Brutalität als verrohend und damit ju-
gendgefährdend an. Der Einsatz von Schusswaffen ruft neben Blutwolken durch das imple-
mentierte rag-doll-Verhalten scheinbar physikalisch korrekte Reaktionen der getroffenen 
Spielfigur hervor, deren Körper beim Einschlag von Kugeln zuckt. Die Darstellung der „take-
downs“ und dabei insbesondere die in Zeitlupe ablaufenden Teile wurden vom Gremium als 
rein selbstzweckhaft erachtet. In einigen dieser Manöver werden Alltagsgegenstände aus der 
Umgebung gegen den Gegner eingesetzt. So wird dem Opponenten beispielsweise mit einem 
Schraubendreher oder Kugelschreiber unter dem Austritt von Blut mehrfach in den Arm ge-
stochen, nur um diesen anschließend zu brechen, was neben dem Verdrehen des Armes durch 
ein entsprechendes Geräusch untermalt wird. Gegner stöhnen und röcheln. Stirbt ein Oppo-
nent durch den Einsatz einer Schusswaffe, ist neben dem Schuss oder den Schüssen zumeist 
ein Todesschrei zu hören. Stirbt Bourne im finalen Kampf, stürzt er mehrere Meter tief und 
bricht sich anscheinend das Genick, was entsprechend akustisch untermalt wird. 
 

- wesentliche alternative Handlungsmöglichkeiten oder gewaltfreie Spielelemente lie-
gen nicht vor 

 
Das Spiel verfügt über keine zu den vorgenannten Gewaltanwendungen alternativen Lö-
sungsmöglichkeiten. Will der Spieler „The Bourne Conspiracy“ erfolgreich absolvieren, muss 
er zwingend alle Opponenten eliminieren. Alternativ stirbt die von ihm gesteuerte Spielfigur 
und das Spielziel kann nicht erreicht werden. 
 
Das Spiel enthält zahlreiche Aufgaben, die Bourne absolvieren muss, darunter das Öffnen von 
Schlössern oder das Ausschalten von Alarmsystemen. Diese Aufgaben sind aber jeweils 
durch das Drücken eines Buttons zu absolvieren, der zeitliche Umfang aller Aufgaben im 
Spiel liegt zusammengenommen bei wenigen Minuten. Einer von elf Spielabschnitten bein-
haltet eine Verfolgungsjagd mit einem zeitlichen Umfang von etwa 15 Minuten, in der keine 
direkte Gewalt gegen Menschen dargestellt wird. Dieser Level steht zehn anderen Spielab-
schnitten mit einer Spielzeit von mehreren Stunden gegenüber, die ausnahmslos das Töten 
von menschlichen Gegnern zum Inhalt haben. Somit liegen keine wesentlichen gewaltfreien 
Spielelemente vor. 
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Die durch zahlreiche Videosequenzen präsentierte Rahmenhandlung kann die massiven Ge-
waltdarstellungen nicht relativieren. Zwar werden Bournes Zweifel an seiner Tätigkeit als 
Auftragskiller deutlich, als er Skrupel hat Wombosi zu töten, weil zwei Kinder im Raum sind, 
bei denen es sich vermutlich um Wombosis Nachwuchs handelt. Allerdings tötet Bourne wäh-
rend der Recherchen zu seiner Vergangenheit Hunderte von Gegnern, ohne diesbezüglich 
nach außen sichtbare Bedenken zu zeigen. Zudem ist das Gremium der Auffassung, dass die 
im Spiel gezeigten drastischen Gewaltdarstellungen durch keine wie auch immer gearteten 
gewaltfreien Spielinhalte in dem Maße relativiert werden könnten, dass nicht mehr von einer 
offensichtlichen Jugendgefährdung auszugehen wäre. 
 
Dass solche Inhalte auf Kinder und Jugendliche verrohend wirken können, belegen folgende 
Ergebnisse der Wirkungsforschung: 
 
„Nach dem jetzigen Stand der Auswertungen können noch keine endgültigen Schlussfolge-
rungen gezogen werden und die Frage nach den Wirkungen ist noch nicht eindeutig zu be-
antworten. Doch zeichnen sich bei den bisher vorliegenden Ergebnissen einige Trends ab, die 
Aufmerksamkeit verdienen und die bereits wichtige Hinweise auf potentielle Wirkmechanis-
men geben können. 
Die bisher vorliegenden Befunde belegen gleichzeitig sowohl unmittelbare als auch langfris-
tig wirksam werdende Effekte des Spielens mit aggressionshaltigen Videospielen. Als wich-
tigster unmittelbarer Effekt konnte in zwei voneinander unabhängigen Maßen eine Einschrän-
kung der empathischen Reaktionen auf die Darstellungen von Leid und Not bei Tieren und 
Menschen nachgewiesen werden. Kinder, die zuvor mit dem Street-Fighter-Spiel gespielt 
hatten, zeigten beim Anschauen der emotional belastenden Bilder weniger Anzeichen von 
Mitgefühl und betrachteten diese Bilder länger als die Kinder, die zuvor mit dem Joshi-Spiel 
konfrontiert waren. 
 
Langfristig kann diese Herabsetzung der empathischen Reagibilität zu einer emotionalen Ab-
stumpfung führen, die einen wesentlichen Hemmmechanismus für das Aggressionsmotiv 
schwächt. Aus den dargestellten Befunden ist eine solche langfristige Wirkung des Umgangs 
mit aggressionshaltigen Videospielen ableitbar. Es scheint, als würde durch das Spielen mit 
aggressiven Videospielen die dispositionelle Sensitivität gegenüber emotionalen Zuständen 
anderer herabgesetzt. Die Kinder, deren Mitgefühl für andere gering ausgeprägt ist, haben 
nach eigenen Angaben bereits viel Erfahrung mit Videospielen, insbesondere mit solchen 
Spielen, deren Spielinhalt von aggressionsspezifischer Thematik ist. Gleichzeitig ist bei die-
sen Kindern der sprachliche Umgang mit Begriffen körperlicher Auseinandersetzung erleich-
tert. In ihren Phantasiegeschichten berichten sie häufiger als andere Kinder über Streit in 
Form physischer Aggression, und zwar unabhängig von der Art des unmittelbar zuvor ge-
spielten Spiels. Allerdings gibt es auch eine Teilgruppe von Kindern, die ein hohes Aggressi-
onsniveau aufweist und viel Erfahrung mit aggressiven Videospielen hat, die trotzdem empa-
thisch auf die emotional belastenden Bilder reagieren. Diese empathische Reaktion ist aller-
dings nur zu beobachten, wenn sie zuvor mit dem Joshi-Spiel gespielt haben. 
 
Was die emotionale Reagibilität dieser Kinder gegen den langfristigen Einfluss häufigen 
Spielens mit aggressionshaltigen Videospielen immunisiert, ist anhand der Daten unserer Un-
tersuchung bisher nicht auszumachen. Hier ist weitere Forschung nötig, die die Einflüsse der 
familiären und schulischen Umwelt und der Beziehung zu Gleichaltrigen mitberücksichtigt.“ 
 
(vgl. Rita Steckel und Clemens Trudewind „Aggression in Videospielen: Gibt es Auswirkun-
gen auf die Spieler?“ in: Handbuch Medien: Computerspiele Theorie, Forschung, Praxis, her-
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ausgegeben von Jürgen Fritz und Wolfgang Fehr, Bundeszentrale für politische Bildung, 
Bonn) 
 
Unabhängig von den bisherigen Ergebnissen zur Wirkungsforschung, die, wie es einmal Pro-
fessor Groebel in einem Aufsatz zusammen gefasst hat, im Prinzip belegen, dass es mehr 
Hinweise dahingehend gibt, dass mediale Gewaltdarstellungen eher schädlich denn nützlich 
sind, sind auch die Gremien der Bundesprüfstelle der Auffassung, dass nicht generell jede Art 
von Gewaltdarstellung als verrohend einzustufen ist. Es muss an dieser Stelle noch einmal 
betont werden, wenngleich dieses auch in der Wirkungsforschung hinreichend bekannt ist, 
dass nicht die Medien allein verantwortlich sind für eine bestimmte Aggressionsbereitschaft 
unter Jugendlichen. Hinzukommen muss eine Vielzahl weiterer Faktoren, deren Aufzählung 
hier im Einzelnen ausgespart werden soll. 
 
Ebenso sind die Gremien der Bundesprüfstelle nicht der Auffassung, wie unter Umständen 
gemeinhin vertreten werden könnte, dass Computerspiele ohnehin „süchtig“ machen oder 
ähnliches. Dies ist ohnehin kein Tatbestand, der unter das Jugendschutzgesetz zu subsumieren 
ist. 
 
Vielfach wird in diesem Zusammenhang Herr Professor Fritz zitiert, der in einer Untersu-
chung zu dem Ergebnis kommt, dass bestimmte Computerspiele durchaus auch positive Wir-
kungen haben können, was von den Gremien der Bundesprüfstelle nicht negiert wird. Ein 
Auszug dieser Ergebnisse wird im Einzelnen wie folgt dargestellt: 
 
„Durch Aufforderungsreize und Spielhandlung rückt immer stärker ein wesentlicher Faktor 
der Computerspiele ins Blickfeld: Leistung, Erfolg und Spielkontrolle. Die sekundären Spiel-
handlungen dienen genau diesem Ziel. Verwoben mit den Motivstrukturen des Spielers ent-
wickelt sich daraus der primäre Spielreiz: Erfolg zu haben, zu siegen, das Gefühl der Kompe-
tenz zu genießen. Dies ist unmittelbar an die Kontrolle des Spiels gebunden. Das Spiel entwi-
ckelt seine Spannung und Dynamik aus der (offenen) Frage ob es mir gelingt, durch meine 
Spielhandlung das Spiel unter meine Kontrolle zu bringen. Neben dem primären Spielreiz gibt 
es bei zahlreichen Spielern auch sozial-emotionale Spielreize: Geselligkeit; mit anderen Spaß 
haben und lachen können; Gefühle spüren und sie in der Gemeinschaft zeigen dürfen. Diese 
Spielreize ordnen sich zum einen den primären Spielreizen unter (auch die Spielgemeinschaft 
wünscht sich Spielerfolg), zum anderen können sie die Einseitigkeit des primären Spielreizes 
ein wenig relativieren (z.B. durch die Situationskomik beim Spielen). 
 
Kann der Spieler trotz Bemühen die mit dem primären Spielreiz verbundenen Ziele nicht er-
reichen, gelingt es ihm also nicht, das Spiel zu kontrollieren, kommt es zu negativ-
emotionalen Spielfolgen: Versagensgefühle, Frustration, Wut, Distress, aggressive Impulse. 
Dies kann zum Spielabbruch führen oder zur Bereitschaft, die sekundären Spielhandlungen zu 
intensivieren. Größeres Maß an Konzentration und Anstrengung, Entwicklung der Fähigkeit, 
Stress zu ertragen und Zunahme der Misserfolgsresistenz könnten mögliche Folgen sein. 
Kommt der Spieler mit dem Spiel klar, gelingt es ihm, Kontrolle über das Spiel auszuüben 
und ausreichend Spielerfolge zu erlangen, ist mit positiv-emotionalen Spielfolgen zu rechnen: 
Erfolgsgefühle, Spaß, Erlebnis der Kompetenz. Zu den Folgen gehört auch, dass der Spielreiz 
steigt und das Spiel fortgesetzt wird – es sei denn, dass vom Spiel keine Herausforderung 
mehr ausgeht. Die Steigerung des Spielreizes verbindet sich in der Regel mit einer Intensivie-
rung der sekundären Spielhandlungen: Die Spieler verschmelzen mit dem Spiel, sie gehen auf 
in die Spieltätigkeit (`Flow`), haben Schwierigkeiten aufzuhören und `vergessen` die Zeit. Die 
Sogwirkung des Computerspiels kann durch zwei Teil-Funktionskreise entstehen: durch die 
`Frustrations-Spirale` und die `Flow-Spirale`. Bei der `Frustrations-Spirale` führen negativ-
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emotionale Spielfolgen dazu, dass die (nicht erlangten) Spielreize immer begehrlicher werden 
und den Spieler `zwingen`, immer mehr Zeit und Konzentrationskraft in das Spiel zu 
´investieren`. Die `Flow-Spirale` schöpft aus den positiv-emotionalen Spielfolgen die Erwar-
tung, dass diese `Lust` sich immer wieder herstellen lässt. Von daher bleibt der Spieler in der 
für ihn befriedigenden Spielaktivität. Er steigert die Intensität der sekundären Spielhandlun-
gen durch noch größere Konzentration, um auch schwierige Levels des Spiels `in den Griff` 
zu kriegen und im Flow zu bleiben. Im konkreten Spielgeschehen verbinden sich beide Teil-
Funktionskreise miteinander und bilden dadurch die entscheidende `Energiequelle` für die 
Spielmotivation. Mal befindet sich der Spieler in der `Frustrations-Spirale`, mal in der `Flow-
Spirale`. Das Überwinden der `Frustrations-Spirale` führt unmittelbar in die `Flow-Spirale`, 
und die `Flow-Spirale` birgt das unmittelbare Risiko in sich, in die `Frustrations-Spirale` zu 
geraten, wenn es nicht mehr gelingt, die Spielforderungen zu erfüllen (durch Nachlassen der 
Konzentrationskraft oder durch einen schwierigen Level). Dieser `Zwei-Wege-Generator` 
liefert die motivationale `Energie` für das Computerspielen. Er ist es, der die `Erwartung `der 
Spieler und das `Entgegenkommen` des Spiels in spielerische Aktivität verwandelt. Die emo-
tionale Wirkung der Computerspiele erwächst aus ihrer Fähigkeit, auf diese Weise Lebenszeit 
und Lebensenergie von Menschen zu binden.“ 
(vgl. Jürgen Fritz, Langeweile, Stress und Flow, Gefühle beim Computerspiel in: Handbuch 
Medien Computerspiele, a.a.O.) 
 
Diese Ergebnisse lassen jedoch umgekehrt nicht den Schluss zu, dass jeder Inhalt eines Com-
puterspiels, unabhängig davon, ob das Computerspiel einen gewissen Flow ermöglicht oder 
nicht, von vornherein keine jugendgefährdenden Wirkungen ausüben kann. Bestimmte Inhalte 
werden nach wie vor als möglicherweise jugendgefährdend eingestuft. Wörtlich wird dazu 
ausgeführt: 
 
„Wo also liegt das Problem des Jugendmedienschutzes, der Gefährdungseinschätzung und 
Indizierung von Computerspielen? Und wie könnte man es lösen? Die Wirkungsforschung 
kann zur Legitimierung der staatlichen Eingriffe wenig beitragen: zu inkonsistent und relati-
vierend präsentieren sich ihre Ergebnisse. Jugendliche nutzen die virtuellen Welten in ihrem 
Sinne, und sie können sehr wohl zwischen der virtuellen und der realen Welt unterscheiden. 
Vielleicht wenden sie sich der virtuellen Welt gerade deshalb zu, weil sie wissen, wie 
schmerzhaft die reale Welt in ihrer verdeckten Gewaltorientierung sein kann. Jugendliche 
haben ihre eigenen Bewertungsmuster für reale und für virtuelle Gewalt, die ihrer Lebenssitu-
ation angemessen sind und die viel deutlicher als bei älteren Erwachsenen zwischen beiden 
Welten trennen. Während sie im Hinblick auf die reale Welt den moralischen Normen im 
Grundsatz nicht widersprechen, beharren sie darauf, dass sie sich im Computerspiel in einem 
`wertfreien Raum` befinden, der anderen Prinzipien als denen der realen Welt folgt. Insofern 
sehen sie diese Welt `realistischer` als viele Erwachsene. In der Tat: Die virtuelle Welt ist 
eine eigene Welt. 
 
Wenn dem so ist, und die Entwicklungslinien dieser virtuellen Welten machen es nach jedem 
´Innovationssprung` deutlicher denn je, dann müssen die Menschen, die diese Welten schaf-
fen, auch die Normen festlegen, die in diesen Welten Gültigkeit haben sollen. In dieser Fest-
legung unterliegen die `Spielemacher` dem demokratischen Grundkonsens ebenso wie Ju-
gendschützer. Diese urteilen `nach moralischen Kriterien`, und das muss so sein. Wichtig ist 
allerdings, dass nicht persönliche Grundhaltungen zum Maß der Beurteilung werden, sondern 
dass man sich auf die Grundwerte bezieht, die das Grundgesetz als Grundkonsens vorgibt. 
Empathie als die grundlegende emotionale Fähigkeit für moralische Entscheidungen kann ein 
`Grenzpfeiler` sein für das Maß an Gewalt, das Kindern und Jugendlichen in der virtuellen 
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Welt zugemutet werden darf. Wie könnte das im Hinblick auf eine Indizierung möglicher-
weise aussehen? 
 
Brutale, ungehemmte, menschenverachtende und -vernichtende Gewalt als einzig mögliche 
Spielhandlung überschreitet eindeutig die Grenze dessen, was Kindern und Jugendlichen zu-
gemutet werden darf - unabhängig davon, ob eine solche Gewaltdarstellung schädigende Wir-
kungen hat oder sozialethisch desorientierend wirken kann. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Gewalthandlungen des Spielers aus der Perspektive der `subjektiven` Kamera erfolgen und 
Waffengebrauch jeglicher Art einschließen. Eine solche virtuelle Welt stünde in einem ekla-
tanten Widerspruch zum menschlichen Gebot der Empathie. 
 
Eine Befrachtung der Spieloberfläche mit rassendiskriminierender oder frauenverachtender 
Ideologie, unabhängig davon wie sie im Einzelfall gemeint ist oder wirkt, verschärft die Ei-
genart der Computerspiele, die empathischen Gefühlen der Spieler zu vermindern, so erheb-
lich, dass ein unüberbrückbarer Widerspruch zu wichtigen moralischen Werten unserer Ge-
sellschaft entsteht. 
 
Schwieriger wird die Entscheidung bei Spielen, die sich der Thematik `Krieg` zuwenden. Vir-
tuelle Kriege zu führen, hat ´naturgemäß` wenig mit Empathie zu tun. Der Blick vom `Feld-
herrenhügel`, auf die `strategische Karte` oder aus dem Cockpit eines Kampfflugzeuges er-
fasst nicht das menschliche Leid, das in der realen Welt mit Krieg verbunden ist. Wird durch 
die eingegrenzte Perspektive der virtuelle Krieg bereits `verharmlost` oder `verherrlicht`? 
Werden virtuelle Kriege problematischer, je näher sie an reale Ereignisse der jüngsten Ver-
gangenheit rücken und daher als Simulation einer historischen Gegebenheit erscheinen kön-
nen? Um ein `Nein` zu `Kriegsspielen` moralisch zu rechtfertigen, müssen die `Kriegshand-
lungen` auf der Spieloberfläche in einer speziellen Weise ideologisch oder emotional befrach-
tet werden, so dass sich ein nicht zu übersehender Widerspruch zu empathischen Einstellun-
gen auftut. Beispielsweise müsste der virtuelle Krieg, der sich durch entsprechende Spiel-
handlungen auch realisiert, als ein witziges Unternehmen erscheinen, bei dem man sich präch-
tig unterhalten kann. 
 
Das Problem ist nicht, dass Gewalt in der virtuellen Welt `verharmlost` oder `verherrlicht` 
werden könnte, sondern als das angemessene und notwendige Mittel erscheint, Macht und 
Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Dabei treten Erscheinungsformen der Gewalt auf, die 
ästhetisch akzeptiert sind und die es nahe legen, sich von empathischen Gefühlen zu dispen-
sieren. Dies liegt jedoch in der Struktur der Computerspiele begründet, die allesamt auf 
Macht, Kontrolle und Herrschaft ausgelegt sind und deren Ziel (in der realen Welt) es ist, 
´umsatzstark` verkauft zu werden, d.h. ein möglichst breites Publikum zu finden. 
Gleichwohl sollten Normen formuliert und durchgesetzt werden, die im Umgang mit virtuel-
len Welten deutliche Grenzen markieren. Spieloberflächen, die in eklatantem Widerspruch 
stehen zu empathischen Verhalten, setzen Sozialisationsimpulse, die unter moralischen Ge-
sichtspunkten nicht zu billigen sind. Die Notwendigkeit, deutlicher als bisher die Normen- 
und Wertefrage bei virtuellen Welten zu stellen, erwächst auch aus der ungebremsten Weiter-
entwicklung dieser Welten und ihrer zunehmenden Nutzung durch Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene.“ 
(vgl. Jürgen Fritz, Wolfgang Fehr: „Aggression, Gewalt und Krieg in Computerspielen“ in: 
Handbuch Medien: Computerspiele, a.a.O). 
 
Nicht indiziert werden dürfen Medien gem. § 18 Abs. 3 Nr. 2 JuSchG, wenn sie der Kunst 
oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dienen. Der Bundesprüfstelle ist es auf-
gegeben, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob und inwieweit ein Antragsobjekt der Kunst dient 
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und nachfolgend die Abwägung zwischen Jugendschutz und Kunstfreiheit vorzunehmen. Ent-
scheidend für die künstlerische Wertigkeit eines Objekts sind nach Vorgabe des Bundesver-
fassungsgerichts die selbständige künstlerische Gestaltung der jugendgefährdenden Passagen 
und ihre Einbindung in die Konzeption des Gesamtwerkes, die Eindimensionalität bzw. Viel-
stufigkeit übermittelter Botschaften, und das Ansehen, das ein Werk bei Fachöffentlichkeit 
und Publikum genießt. 
 
Basierend auf technischen Aspekten wie Grafik, Sound, Steuerung und künstlicher Intelligenz 
der gegnerischen Spielfiguren kann die EU-Version von „The Bourne Conspiracy“ als leicht 
überdurchschnittlich beurteilt werden. Die Internetseiten „gamerankings.com“ und „metacri-
tic.com“ sammeln die Bewertungen von Online- und Print-Spielemagazinen und bilden aus 
den einzelnen Testergebnissen einen Durchschnittswert. Der vorliegende Titel konnte auf den 
vorgenannten Internetseiten 70 bzw. 71 von 100 möglichen Punkten erzielen, basierend auf 
47 bzw. 45 Bewertungen.  
 
Nach Ansicht des Gremiums sind insgesamt jedoch keine Aspekte zu erkennen, welche „The 
Bourne Conspiracy“ zu einem Kunstwerk von nennenswertem Rang erheben könnten. Das 
Spiel erschöpft sich letztlich in einer endlosen Aneinanderreihung von Kämpfen mit mensch-
lichen Gegnern. Insgesamt sehen die Mitglieder des Dreiergremiums daher aufgrund der zahl-
reichen detaillierten und selbstzweckhaften Gewaltdarstellungen die Belange des Jugend-
schutzes als vorrangig an. 
 
Die Jugendgefährdung ist auch offensichtlich.  
Das OVG Münster hat in einer Entscheidung (Urteil vom 24.10.1996, Az.: 20 A 3106/96) 
noch einmal betont, „dass der Zweck des § 15a GjS (vereinfachtes Verfahren, nunmehr § 23 
Abs. 1 JuSchG) die Vereinfachung und die Beschleunigung des Verfahrens sowie Entlastung 
des 12er-Gremiums ist (...). Das 12er-Gremium soll von der routinehaften Anwendung seiner 
Bewertungsmaßstäbe sowie von solchen Entscheidungen freigestellt werden, die auf der 
Grundlage seiner bisherigen Praxis zweifelsfrei nicht anders als im Sinne des Indizierungsan-
trages ausfallen können. Danach spricht alles dafür, eine Jugendgefährdung als „offenbar ge-
geben“ im Sinne des § 15a Abs. 1 GjS (§ 23 Abs. 1 JuSchG) anzusehen, wenn sie sich aus 
denjenigen abstrakt-generellen Kriterien und Bewertungsgrundlagen ergibt, die im Plenum 
der Bundesprüfstelle Anerkennung gefunden haben und als feststehend gehandhabt werden 
(...).“ Dies ist vorliegend zu bejahen, da das Zwölfergremium der Bundesprüfstelle Spiele, 
deren Spielzweck einzig oder zum ganz überwiegenden Teil in der Tötung von menschlichen 
oder menschenähnlichen Gegnern besteht und in denen diese Tötungshandlungen in großem 
Stil und in epischer Breite dargestellt werden, stets als jugendgefährdend indiziert hat. 
 
Ein Fall von geringer Bedeutung gemäß § 18 Abs. 4 JuSchG liegt nicht vor. Die Richtung der 
Entscheidung nach dieser Vorschrift ist stets in der Weise vorgezeichnet, dass die Listenauf-
nahme eines jugendgefährdenden Mediums dem Gesetz näher steht als das Absehen von der 
Aufnahme: Der Sinn der Ermessensermächtigung des § 18 Abs. 4 JuSchG besteht darin, der 
Bundesprüfstelle zu ermöglichen, von einer nach der grundsätzlichen Zielsetzung des Geset-
zes an sich gebotenen Listenaufnahme abzusehen, wenn ihr dies aufgrund besonderer Um-
stände im Einzelfall - ausnahmsweise - angemessen erscheint (OVG NRW, Urteil vom 
23.05.1996, Az. 20 A 298/94). Hinweise auf derartige Umstände lagen dem Gremium nicht 
vor.  
 
Über die Veröffentlichung von „The Bourne Conspiracy“ wurde auf zahlreichen genrespezifi-
schen Internetseiten berichtet, etwa von Magazinen, die sich mit Computerspielen befassen. 
Durch Tests des Spiels in verschiedenen auflagenstarken Spielemagazinen sowie die Veröf-
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fentlichung einer kostenlosen Demoversion wird erfahrungsgemäß die Aufmerksamkeit – 
gerade auch jugendlicher Spieler – auf den entsprechenden Titel gelenkt. Zudem erhöhte sich 
der Bekanntheitsgrad durch die dem Spiel zu Grunde liegenden Bücher bzw. Kinofilme. Dar-
über hinaus stuft das Gremium der Bundesprüfstelle aufgrund der oben geschilderten Gewalt-
darstellungen den Grad der vom Spiel ausgehenden Jugendgefährdung als nicht nur gering, 
sondern vielmehr als erheblich ein.  
 
Nach alledem ist das Dreiergremium der Bundesprüfstelle der Auffassung, dass aufgrund des 
verrohenden und damit jugendgefährdenden Inhalts des Computerspiels eine Indizierung zu 
erfolgen hatte. 
 
Der Inhalt des Spieles ist, wie bereits ausgeführt, jugendgefährdend, verletzt jedoch nach Auf-
fassung des Dreiergremiums keine der in § 18 Abs. 2 Nr. 2 JuSchG genannten Strafnormen, 
so dass es gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG in Teil A der Liste der jugendgefährdenden Medi-
en aufzunehmen war. 
 
Aus der Indizierungsentscheidung ergeben sich folgende Verbreitungs- und Werbebeschrän-
kungen: 
 
§ 15 Jugendgefährdende Trägermedien 
 
Abs. 1  Trägermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 24  

Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen nicht 
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder sonst zu- 
    gänglich gemacht werden, 
2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen einge- 
    sehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt oder sonst zugänglich ge- 
    macht werden, 
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Ver- 
    kaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, im Versandhandel oder in ge- 
    werblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einer anderen Person angeboten oder  
    überlassen werden, 
4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung  
    des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Kindern und Jugendlichen  
    nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, einer anderen  
    Person angeboten oder überlassen werden, 
5. im Wege des Versandhandels eingeführt werden, 
6. öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ih- 
    nen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Träger- oder Telemedien  
    außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel angeboten, ange- 
    kündigt oder angepriesen werden, 
7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder eingeführt werden, um sie  
    oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu verwenden  
    oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen. 
 

Abs. 3 Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass es einer Aufnahme in  
die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, Trägermedien, die mit einem Trägerme-
dium, dessen Aufnahme in die Liste bekannt gemacht ist, ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind. 

 
Abs. 5 Bei geschäftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, dass ein Verfahren  
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zur Aufnahme des Trägermediums oder eines inhaltsgleichen Telemediums in die Lis-
te anhängig ist oder gewesen ist. 

 
Abs. 6 Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor Abgabe an den Han- 

del die Händler auf die Vertriebsbeschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 hinzuwei- 
sen. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen die Entscheidung des Dreiergremiums im vereinfachten Verfahren ist vor einer Klage-
erhebung zunächst innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung die Entschei-
dung des 12er-Gremiums der Bundesprüfstelle zu beantragen.  
Eine Anfechtungsklage gegen diese abschließende Entscheidung kann sodann innerhalb eines 
Monats ab Zustellung schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle beim Verwaltungsge-
richt Köln, Appellhofplatz 1, 50667 Köln, erhoben werden. Die Klage ist gegen die Bundes-
republik Deutschland, vertreten durch die Bundesprüfstelle zu richten (§§ 25 Abs. 1, 2, 4 
JuSchG; 42 VwGO). Sie hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
 

                                                          
 

 


